
An den Vorsitzenden des Fachprüfungsausschusses 
für die Bachelorstudiengänge (B.Sc.)  
der Fakultät für Forst- und Umweltwissenschaften 
 
– Hauspost – 

 
1. Erklärung zur Betreuung einer Bachelor-Arbeit (Studienbeginn ab WS 2009/10) 

Hiermit erkläre ich mich gemäß §  21 Abs. 3, allg. Teil der Prüfungsordnung für den Studiengang 
Bachelor of Science (kurz BScO) bereit, Frau / Herrn: 
 
      
Vorname, Name  Matrikelnummer 
 
      
Straße  
 
      
PLZ, Ort  
   
bei der Anfertigung der Bachelor-Arbeit in folgendem Bachelorstudiengang zu betreuen: 

[  ] Waldwirtschaft und Umwelt     [  ] Geographie     [  ] Umweltnaturwissenschaften 
 
Das Thema der Bachelor-Arbeit lautet:  
 
 
 

 

BetreuerIn: 
KorreferentIn (entfällt für das HF Geographie): 
 
Die Ausgabe des Themas über den Vorsitzenden des Fachprüfungsausschusses gemäß § 21 Abs. 5 
allg. Teil der BScO soll im Einvernehmen mit der Kandidatin /dem Kandidaten zum   (Datum) 
erfolgen. 
 

 
 
Ort, Datum Unterschrift BetreuerIn 
 

 
 

ggfs. Name DienstvorgesetzteR von 
BetreuerIn/ KorreferentIn 

ggfs. Unterschrift DienstvorgesetzteR  

2. Erklärung der / des Studierenden 

Ich habe eine Förderung nach dem BAföG erhalten: [  ] Ja    [  ] Nein 
Im Falle einer Förderung muss eine Kopie des letzten BAföG-Bescheides sowie ein von Ihnen 
ausgefüllter Erfassungsbogen beigelegt werden. Das entsprechende Formular finden Sie auf der 
Internetseite des Prüfungsamtes 
www.ffu.uni-freiburg.de/fakultaet/dekanat/pruefungsamt/formulare/Allgemein/bafoeg-erfassungsbeleg-tl.pdf 
 
Mir ist bekannt, dass 

- die Bearbeitungszeit gem. § 21 Abs. 2 i.V.m. § 9 Abs. 1 (Geographie, Waldwirtschaft u. 
Umwelt) bzw. § 8 Abs. 1 (Umweltnaturwissenschaften) BScO drei Monate beträgt und vor 
Ausgabe des Themas durch den Vorsitzenden des Fachprüfungsausschusses zu o.a. Termin 
nicht mit der Bearbeitung der Bachelor-Arbeit begonnen werden darf, 

- gemäß § 21 Abs. 7 BScO, allg. Teil eine nicht fristgerecht abgelieferte Bachelor-Arbeit mit 
nicht ausreichend“ (5,0) bewertet wird, 

- gemäß § 21 Abs. 3 BScO, allg. Teil das Thema der Bachelor-Arbeit nur einmal und nur 
innerhalb der ersten zwei Wochen der Bearbeitungszeit (nach Ausgabe des Themas durch 
den Vorsitzenden des Fachprüfungsausschusses) zurückgegeben werden kann. 
 

 
    

Ort, Datum Unterschrift der / des Studierenden 

 
 
 

Institut / Abteilung (Stempel) 


